Satzungsentwurf

des Vereins

Freundschaftsverein Murrhardt – Tschugujew+Malinowka (e.V.)

Verein zur Pflege und Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Bevölkerung

der Stadt Murrhardt und der Stadt Tschugujew  und dem Ort Malinowka

Vorbemerkung

Der Freundschaftsverein Murrhardt-Tschugujew+Malinowka wird von der gegenseitigen Achtung, vor der Geschichte und Tradition getragen. In Respekt vor der jeweiligen Nation und im Interesse einer friedlichen Begegnung der Völker, in einem gemeinsamen europäischen Haus.

§1    Name und Sitz

Der Verein führt den Namen: „Verein zur Pflege und Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Bürgern und Mitbürgern der Stadt Murrhardt und der Stadt Tschugujew + Gemeinde Malinowka“ Kurzform : „Freundschaftsverein Murrhardt-Tschugujew+Malinowka“

mit dem Zusatz „e.V.“ nach Eintragung. Im Folgenden als Freundschaftsverein benannt.

Der Verein ist unter der Nummer VR .... in das Vereinsregister des

Amtsgerichts Backnang eingetragen.

Der Freundschaftsverein hat seinen Sitz in Murrhardt

§ 2   Zweck und Aufgaben

Zweck des Vereins ist die Förderung der Völkerverständigung in Form von aktiven freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Bevölkerung und Gruppen der Stadt Murrhardt in Baden-Württemberg (BRD) und der Stadt Tschugujew und Gemeinde Malinowka Rajon Charkov (Ukraine) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch :

Förderung und Unterstützung der Völkerverständigung im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit

in Kooperation mit den vorhandenen Partnerstädten und befreundeten Städten, auch der Patenstadt Rötha / Sachsen auf Grundlage des

„Murrhardter Programms“ zur internationalen Zusammenarbeit

Unterstützung der familiären Kontakte und sozial schwacher Familien

Integration der in Murrhardt lebenden ukrainischen Migranten und Bürgern der GUS-Staaten

                           im Rahmen des Integrationskonzepts Murrhardt

Pflege der Kunst, Musik und Brauchtum durch Austausch von Kulturgruppen und Künstlern 

Austausch in den Bereichen Sport und Bildung, Gesundheitspflege

Hilfe bei Behördenproblemen im jeweiligen Partnerland,

Förderung von Ausbildung und Beruf, Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen

Gemeinnützige Unterstützung und Förderung im sozialen Bereich

Förderung der Sprachkompetenz

Förderung von Projekten der Jugendarbeit 

Förderung von Kontakten örtlicher politischer und wirtschaftlicher und kirchlicher Organisationen

Pflege des Andenkens der Opfer der Weltkriege und Respekt vor den Gefallenen, sowie Opfern der Gewaltherrschaft,

speziell unter Einbeziehung der freundschaftlichen Kontakte

der soldatischen Kameradschaften.

§3   Gemeinnützigkeit

1. Der Freundschaftsverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei Ausscheiden bzw. Ausschluss oder Aufhebung des Vereins keine

Ansprüche weder auf finanzielle, noch sachliche Vermögenswerte. Es darf keine Person durch Ausgaben oder Abgaben die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch Unverhältnismäßig hohe Vergütungen

begünstigt werden.

3. Zweckgebundene Spenden werden entsprechend vom Verein verwaltet 

und den vorgesehenen Projekten entsprechend zugeleitet.

§ 4    Mitgliedschaft

1. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und fördernden 

Mitgliedern sowie Ehrenmitgliedern.

2. Ordentliche Mitglieder :

a) Mitglied des Vereins kann werden, wer als natürliche Person 

      aufgeschlossen die Zwecke des Vereins fördert und sich aktiv  

      und regelmäßig an deren Umsetzung beteiligt.

b) die Volljährigkeit besitzt, bzw. Jugendliche mit Einverständnis

des/ der Erziehungsberechtigten

3. Außerordentliche Mitglieder :

a) sind Einwohner der Stadt Tschugujew + der Gemeinde Malinowka mit Wohnsitz in der Ukraine, mit besonderen Rechten.

4.  Fördernde Mitglieder :

a. Fördermitglieder sind natürliche und juristische Personen

die den Verein maßgeblich finanziell und ideell fördern.

5. Zu Ehrenmitgliedern können vom Vorstand Persönlichkeiten 

     vorgeschlagen werden, die sich um den Verein und seine Zielsetzung   

     besondere Verdienste erworben haben. Sie werden mit 2/3 Mehrheit 

     von der Mitgliederversammlung gewählt. Ehrenmitglieder sind von der 

     Zahlung eines Mitgliedsbeitrages befreit.

6. Die Mitgliedschaft endet durch Tod (bei natürlichen Personen), bei  

                      Auflösung oder Insolvenz ( juristische Personen) Ausstritt oder 

                      Ausschluss. Ein Austritt ist schriftlich mitzuteilen und kann mit einer  

                      Frist von einem Monat zum Ende jeden Kalendervierteljahres erklärt 

                      werden. Der Ausschluss ist zulässig, wenn ein Mitglied den vom Verein 

                      verfolgten Zielen erheblich zuwider handelt, seinen finanziellen 

                      Verpflichtungen trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht 

                      nachgekommen ist, ein Verbleiben des Mitglieds den Verein 

                      gefährden könnte oder innerhalb eines Geschäftsjahres an mehr als 

                      einem Drittel der Veranstaltungen des Vereins unentschuldigt nicht 

                      teilgenommen hat.

7. Über die Aufnahme und Ausschluss entscheidet der Vorstand mit der 

      Mehrheit seiner Mitglieder. Er ist berechtigt, einen schriftlich zu   

      stellenden Antrag auf Aufnahme ohne Angabe von Gründen 

      abzulehnen. Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner 

      Aufnahme die Satzung des Freundschaftsvereins an. Die Entscheidung 

      über den Ausschluss trifft der Vorstand nach Anhörung des Betroffenen 

      mit zwei Drittel Mehrheit in geheimer Abstimmung. Über den 

      Ausschluss ist das Mitglied schriftlich zu benachrichtigen. Es kann 

      innerhalb einer Frist von einem Monat Einspruch gegen den 

      Ausschluss einlegen. Über den Einspruch entscheidet die 

      Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit in geheimer 

      Abstimmung.

§ 5   Beiträge

Der Freundschaftsverein erhebt einen Mitgliedsbeitrag (Jahresbeitrag), dessen Höhe von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit festgelegt festgesetzt wird. Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zum 1. Januar  fällig. Bei einem Ausscheiden während des Geschäftsjahres werden keine Beiträge anteilig zurückgezahlt. Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. Bei einem Eintritt während eines Geschäftsjahres werden die Beiträge zeitanteilig erhoben. Vorübergehende Beitragsermäßigungen oder –

- befreiungen können von der Mitgliederversammlung in besonderen Fällen

mit einfacher Mehrheit, zeitlich begrenzt, gewährt werden.

§ 6    Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung entscheidet unter anderem über

a) grundsätzliche Fragen und Ziele der Arbeit des Vereins

b) die vorgeschlagene Umsetzung von Projekten

c) die Wahl des Vorstandes

1 Vorsitzende(r), 1 Stellvertreter, bis zu 3 Beisitzer

d) den Einspruch eines ausgeschlossenen Mitglieds

e) die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung

f) der Erteilung von Entlastungen

g) die Wahl der Rechnungsprüfer (2)

h) Annahme und Änderung der Satzung

i) die Höhe der Mitgliedsbeiträge

j) die Ernennung von Ehrenmitgliedern

k) die Auflösung des Freundschaftsvereins

sowie in den sonstigen in dieser Satzung  festgelegten Fällen.

2. Mindestens einmal jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt.

Zu dieser Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende, oder bei seiner Verhinderung ein anderes Vorstandsmitglied, spätestens acht Wochen

Vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen. 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Er muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung dann einberufen, wenn dies von mindestens einem Drittel der ordentlichen Mitglieder (§4 Abs. 2) beantragt wird.

3. Bei Beschlüssen der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche 

      Mitglied (§ 4 Abs. 2) eine Stimme. Außerordentliche Mitglieder können

      jedoch eine Stimmempfehlung schriftlich – elektronisch (Email) mit 

      Unterschriften abgeben. Diese Stimmabgabe muss vor Beginn einer 

      Versammlung vorhanden sein.

4. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar und kann nur in Anwesenheit 

                      ausgeübt werden. Ausnahme außerordentliche Mitglieder, deren

                      schriftliches Votum einer Teilnahme gleichgestellt ist.

5. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der einfachen 

      Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen gefasst soweit 

      in dieser Satzung nicht eine andere Mehrheit vorgesehen ist. 

      Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Bei 

      Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden.     

      Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen eine 

      Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

      Die Mitgliederversammlung ist mit den anwesenden Mitgliedern   

      beschlussfähig.

6. Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden, bei dessen 

      Verhinderung von einer/einem stellvertretenden Vorstandsmitglied 

      geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 

      Versammlung mit einfacher Mehrheit den Leiter. Bei Wahlen kann die 

      Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der 

      vorhergehenden Diskussion einem Wahlleiter bzw. einem 

      Wahlausschuss übertragen werden.

      Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Zum 

      Protokollführer kann auch ein Nichtmitglied bestimmt werden.

      In der Regel führt ein gewählter Schriftführer das Protokoll.

7. Über die Art der Abstimmung, ob durch Zuruf ( Handzeichen) oder Stimmzettel, entscheidet der Versammlungsleiter, sofern diese Satzung nichts anderes vorsieht. Schriftliche Abstimmung durch Stimmzettel muss dann erfolgen, wenn dies von einem der anwesenden Stimmberechtigten verlangt wird.

8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll

Aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem

Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen

enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienen

Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen muss der gesamte alte und neue Wortlaut angegeben werden.

9. Für Wahlen gilt folgendes : Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die 

      Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl 

     Zwischen den Kandidaten welche die beiden höchsten 

     Stimmenzahlen erreicht haben, statt.

     Ist bei einer Neuwahl keine Vorsitzende oder Vorsitzender und zwei 

     weitere Vorstandsmitglieder zu finden, so wird nach gleichem 

     Wahlverfahren ein kommissarischer Vorstand bis zur nächsten 

     Mitgliederversammlung bestellt.

10. Die außerordentlichen Mitglieder mit Wohnort Tschugujew oder Malinowka wählen die Ämter sinngemäß in der dortigen Partnerorganisation, nach dieser Satzung im Rahmen der für sie geltenden ukrainischen Gesetzgebung.

§7  Vorstand

1. Der Vorstand leitet und vertritt den Freundschaftsverein.  Er entscheidet

über alle Angelegenheiten, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

2. Er besteht aus mind. 5 (10) Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung  für Dauer von zwei Jahren gewählt werden. Wiederwahl ist möglich.

Jedes Amt ist paritätisch mit einem Mitglied aus Murrhardt und der Ukraine besetzt. Die gewählten Partner aus der Ukraine haben ihre

Rechte als außerordentliche Mitglieder. Für Rechtsgeschäfte innerhalb der BRD sind die gewählten Vertreter aus Murrhardt gemäß dieser Satzung verantwortlich.

1 Vorsitzender Murrhardt       -            1. Vorsitzender Tschugujew / Malinowka

2.(stellv.) Vorsitzender                        2.  (stellv.) Vorsitzender

    Kassier                                                 Kassier

    Schriftführer                                          Schriftführer

    bis zu 3  Beisitzer                                 bis zu 3  Beisitzer

3. Der Vorstand ist mit 5 Mitgliedern beschlussfähig. Bei 

      Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden.

4. Die/der Vorsitzende und seine Stellvertreter vertreten den Verein nach

Außen. Die/der Vorsitzende sind jeweils einzeln zur Vertretung berechtigt.

§ 8 Arbeitskreise / Beiräte

Der Vorstand kann für bestimmte Aufgabenbereiche oder einzelne Projekte aus dem Tätigkeitsbereich des Freundschaftsvereins

Arbeitskreise und Beiräte (auch Einzelpersonen) aus Mitgliedern besetzen. Der Vorstand legt den Aufgabenbereich der Arbeitskreise sowie der Beiräte fest. Er bestimmt den Leiter des Arbeitskreises/Beirats für die Dauer eines Jahres oder auf Dauer eines Projektes.

§ 9 Rechnungsprüfung

Die Mitgliederversammlung wählt 2 Rechnungsprüfer/innen. Sie haben rechtzeitig (3 Wochen) vor einer Mitgliederversammlung die Buchführung zu prüfen und das kassenführende Vorstandsmitglied, zeitig vor der Mitgliederversammlung, von dem Ergebnis der Rechnungsprüfung schriftlich zu unterrichten.  Unangemeldete Zwischenprüfungen sind möglich.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Das Geschäftsjahr des Freundschaftsvereins  ist das Kalenderjahr.

2. Im Falle der Auflösung muss das Vermögen des Freundschaftsvereins steuerbegünstigten Zwecken (§§ 51 ff AO) im Sinne des Vereinszwecks je zu 33% der Stadt Chuguev und der Gemeinde Malinovka sowie der Stadt Murrhardtzugeführt werden. 

1% bleibt zur Abwicklung der Auflösung.

Die Verwendung des Vereinsvermögens ist von der Stadtverwaltung Murrhardt zu überwachen.

3. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Versammlung zu der vier Wochen vorher, mittels Antrag von 51 % der ordentlichen Mitglieder (§ 4 Abs.2) schriftlich eingeladen worden ist. Sowie einer

Mehrheit von Zwei-Drittel der anwesenden ordentlichen Mitglieder.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die mehrheitliche Empfehlung des seitherigen Vorstandes.

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom .............................  errichtet.

Unterschriften  des Gründungsvorstandes :

Anträge zur Gründungsversammlung :

Der Jahresbeitrag beträgt für :

Kinder und Jugendliche bis zum 12.Lebensjahr                   00.00 €

Bis zum 18. Lebensjahr                                                        12.00 €

Ab dem 18. Lebensjahr                                                         24.00 €

Für Familien                                                                          36.00 €

Für Fördermitglieder und juristische Personen          mind.  48.00 € oder

einen nach oben offenen Betrag ( Spende)     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ein regelmäßiges Treffen ist in der Regel alle 2 Monate am 1. Mittwoch im Monat 

Vorgesehen.

Jeweils ein Giro -  und ein Sparkonto sind bei der Volksbank und der Sparkasse

einzurichten.

Ein Logo und Briefpapier ist zu entwickeln
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